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Index

14/01 Verwaltungsorganisation

40/01 Verwaltungsverfahren

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AVG §52;

UVPG 2000 §1 Abs1;

UVPG 2000 §12;

UVPG 2000 §17;

UVPG 2000 §24;

UVPG 2000 §3;

UVPG 2000 §6;

1. AVG § 52 heute

2. AVG § 52 gültig ab 01.01.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 82/2025

3. AVG § 52 gültig von 01.01.2002 bis 27.11.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 52 gültig von 01.07.1998 bis 31.12.2025 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

5. AVG § 52 gültig von 01.07.1998 bis 30.06.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

6. AVG § 52 gültig von 01.07.1995 bis 30.06.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

7. AVG § 52 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Rechtssatz

In einem Verfahren nach dem UVPG 2000 ist die voraussichtlich beeinträchtigte Umwelt durch eine Erhebung und

Darstellung der derzeitigen Umweltsituation jeweils im Untersuchungsraum geordnet nach Schutzgütern darzustellen

und sind die zu erwartenden wesentlichen positiven und negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die

Umweltsituation und Maßnahmen zu beschreiben, mit denen wesentliche nachteilige Auswirkungen eingeschränkt

oder ausgeglichen werden könnten. Der Untersuchungsraum ist dabei nach fachspezi>schen Erfordernissen so

abzugrenzen, dass diese Erhebungen, Darstellungen und Beschreibungen umfassend darin durchgeführt werden

können (vgl. E 24. August 2011, 2010/06/0002). Die Abgrenzung eines Untersuchungsraumes im Hinblick auf den durch

das Vorhaben induzierten Verkehr kann nur soweit erfolgen, wie Immissionen dem Vorhaben noch zuordenbar sind.In

einem Verfahren nach dem UVPG 2000 ist die voraussichtlich beeinträchtigte Umwelt durch eine Erhebung und

Darstellung der derzeitigen Umweltsituation jeweils im Untersuchungsraum geordnet nach Schutzgütern darzustellen

und sind die zu erwartenden wesentlichen positiven und negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die

Umweltsituation und Maßnahmen zu beschreiben, mit denen wesentliche nachteilige Auswirkungen eingeschränkt

oder ausgeglichen werden könnten. Der Untersuchungsraum ist dabei nach fachspezi>schen Erfordernissen so

abzugrenzen, dass diese Erhebungen, Darstellungen und Beschreibungen umfassend darin durchgeführt werden

können vergleiche E 24. August 2011, 2010/06/0002). Die Abgrenzung eines Untersuchungsraumes im Hinblick auf den

durch das Vorhaben induzierten Verkehr kann nur soweit erfolgen, wie Immissionen dem Vorhaben noch zuordenbar

sind.
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